
ressierten eingesehen werden können, ist                               am                     







VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Ratsversammlung  
vom                              . Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses ist durch Veröffentlichung im Internet erfolgt. 
 
Neumünster, den   

Stadt Neumünster 
Der Oberbürgermeister 

   Stadtplanung und Stadtentwicklung 
                                                                                   Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Die  frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1  BauGB  ist  
am                       durchgeführt worden.  Auf  Beschluß der Ratsversammlung 
vom                          ist nach § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB von der frühzeitigen Betei-
ligung der Öffentlichkeit abgesehen worden. 
 
Neumünster, den   
 Stadt Neumünster 
 Der Oberbürgermeister 
                                                             Stadtplanung und Stadtentwicklung 
   Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Die von der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belan-
ge sind mit Schreiben vom                        frühzeitig unterrichtet worden. 
 
Neumünster, den  
 Stadt Neumünster 
 Der Oberbürgermeister 
 Stadtplanung und Stadtentwicklung 
    Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat am                       den Entwurf 
der Flächennutzungsplanänderung mit Begründung beschlossen und zur Ausle-
gung bestimmt. 
 
Neumünster, den  
   Stadt Neumünster 
  Der Oberbürgermeister 
 Stadtplanung und Stadtentwicklung 
    Im Auftrag 
 
 



 
 
 
 
Die von der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belan-
ge sind mit Schreiben vom                      zur Abgabe einer Stellungnahme aufge-
fordert worden. 
 
Neumünster, den  
    
      Stadt Neumünster 
     Der Oberbürgermeister 
 Stadtplanung und Stadtentwicklung 
    Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung, sowie die Begründung haben in 
der Zeit vom                     bis zum                   öffentlich ausgelegen. Die öffentli-
che Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungsnahmen während der Ausle-
gungsfrist von allen Interessenten schriftlich oder zu Protokoll geltend gemacht 
werden können, ist  am                      ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
Neumünster, den   
   Stadt Neumünster 
  Der Oberbürgermeister 
 Stadtplanung und Stadtentwicklung 
    Im Auftrag 
 
 
 
Die Ratsversammlung hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Stellung-
nahme der Öffentlichkeit, sowie der Behörden und sonstige Träger öffentlicher  
Belange  am                        geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Neumünster, den  
   Stadt Neumünster 
  Der Oberbürgermeister 
 Stadtplanung und Stadtentwicklung 
    Im Auftrag 
 
 
 
 



 
 
Die Ratsversammlung hat am                          die Flächennutzungsplanänderung 
beschlossen und die Begründung gebilligt. 
 
Neumünster, den  
   Stadt Neumünster 
  Der Oberbürgermeister 
 Stadtplanung und Stadtentwicklung 
    Im Auftrag 
 
 
 
 
Die Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung wurde mit Erlass des In-
nenministers des Landes Schleswig-Holstein vom                                                                 
Az.                                           erteilt. 
 
Neumünster, den  
   Stadt Neumünster 
  Der Oberbürgermeister 
 Stadtplanung und Stadtentwicklung 
    Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Die Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung sowie die Stelle, bei der 
der Plan und die Begründung dazu auf Dauer während der Dienststunden von 
allen Interessierten eingesehen werden können, ist                               am                     
ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§215 Abs. 2 BauGB)  hingewiesen wor-
den.  
Die  Flächennutzungsplanänderung ist  mithin  am                      wirksam gewor-
den. 
 
Neumünster, den 
   Stadt Neumünster 
  Der Oberbürgermeister 
 Stadtplanung und Stadtentwicklung 
    Im Auftrag 




